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Verordnung 
über die Berufsausbildung 
zum Papiertechnologen / 

zur Papiertechnologin 
 

 
vom 20. April 2010 

 
(veröffentlicht im Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 17 vom 28. April 2010) 

 
 
Auf Grund des § 4 Absatz 1 in Verbindung mit § 5 des Berufsbildungsgesetzes, von denen § 
4 Absatz 1 durch Artikel 232 Nummer 1 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 
2407) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung: 
 
 
§ 1 Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes 
 
Der Ausbildungsberuf Papiertechnologe/Papiertechnologin wird nach § 4 Absatz 1 des 
Berufsbildungsgesetzes staatlich anerkannt. 
 
 
§ 2 Dauer der Berufsausbildung 
 
Die Ausbildung dauert drei Jahre. 
 
 
§ 3 Struktur der Berufsausbildung 
 
Die Berufsausbildung gliedert sich in 
 
1. Pflichtqualifikationen nach § 4 Absatz 2 Abschnitt A und C, 

2. zwei im Ausbildungsvertrag festzulegende Wahlqualifikationen nach § 4 Absatz 2 Ab- 

schnitt B. 

 
 
§ 4 Ausbildungsrahmenplan, Ausbildungsberufsbild 
 
(1) Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die im Ausbildungsrahmenplan (An- 

lage) aufgeführten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähig- 
keit). Eine von dem Ausbildungsrahmenplan abweichende Organisation der Ausbildung 
ist insbesondere zulässig, soweit betriebspraktische Besonderheiten die Abweichung er- 
fordern. 
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(2) Die Berufsausbildung zum Papiertechnologen/ zur Papiertechnologin gliedert sich wie 
folgt (Ausbildungsberufsbild): 

 
A b s c h n i t t A 

 
1. Fertigungsverfahren Produktion, 

2. Steuern und Regeln von Produktionsprozessen, 

3. Roh-, Faser- und Hilfsstoffe, 

4. Instandhaltung, 

5. Veredelung und Ausrüstung, 

6. Wasserver- und -entsorgung; 

 
A b s c h n i t t B 

 
Weitere berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten aus zwei der 
Wahlqualifikationen: 
 
1. Zellstoff, 

2. Altpapier, 

3. Holzstoff, 

4. Ausrüstung, 

5. Veredelung, 

6. Produktionsanlagen zur Herstellung von Papier, Karton, Pappe oder Zellstoff, 

7. Stoffaufbereitung, 

8. Hydraulik und Pneumatik, 

9. Mechanik, 

10. Messen, Steuern, Regeln, 

11. Elektrotechnik, 

12. Energieerzeugung; 

 
A b s c h n i t t C 

 
Integrative Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten: 
 

1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht, 

2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes, 

3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, 
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4. Umweltschutz, 

5. Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnik, 

6. Arbeitsorganisation und Kommunikation, 

7. Qualitätssicherung. 

 
 
§ 5 Durchführung der Berufsausbildung 
 
(1) Die in dieser Verordnung genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sollen so 

vermittelt werden, dass die Auszubildenden zur Ausübung einer qualifizierten beruf- 
lichen Tätigkeit im Sinne des § 1 Absatz 3 des Berufsbildungsgesetzes befähigt werden, 
die insbesondere selbstständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren einschließt. Die 
in Satz 1 beschriebene Befähigung ist auch in den Prüfungen nach den §§ 7 und 8 
nachzuweisen. 

 
(2) Die Ausbildenden haben unter Zugrundelegung des Ausbildungsrahmenplans für die 

Auszubildenden einen Ausbildungsplan zu erstellen. 
 
(3) Die Auszubildenden haben einen schriftlichen Ausbildungsnachweis zu führen. Ihnen ist 

Gelegenheit zu geben, den schriftlichen Ausbildungsnachweis während der Ausbil- 
dungszeit zu führen. Die Ausbildenden haben den schriftlichen Ausbildungsnachweis 
regelmäßig durchzusehen. 

 
 
§ 6 Abschlussprüfung 
 
(1) Die Abschlussprüfung besteht aus den zeitlich auseinanderfallenden Teilen 1 und 2. 

Durch die Abschlussprüfung ist festzustellen, ob der Prüfling die berufliche Handlungs- 
fähigkeit erworben hat. In der Abschlussprüfung soll der Prüfling nachweisen, dass er 
die dafür erforderlichen beruflichen Fertigkeiten beherrscht, die notwendigen beruflichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt und mit dem im Berufsschulunterricht zu vermitteln- 
den, für die Berufsausbildung wesentlichen Lehrstoff vertraut ist. Die Ausbildungsord- 
nung ist zugrunde zu legen. Dabei sollen Qualifikationen, die bereits Gegenstand von 
Teil 1 der Abschlussprüfung waren, in Teil 2 der Abschlussprüfung nur insoweit einbe- 
zogen werden, als es für die Feststellung der Berufsbefähigung erforderlich ist. 

 
(2) Bei der Ermittlung des Gesamtergebnisses werden Teil 1 der Abschlussprüfung mit 30 

Prozent und Teil 2 der Abschlussprüfung mit 70 Prozent gewichtet.  
 
 
§ 7 Teil 1 der Abschlussprüfung 
 
(1) Teil 1 der Abschlussprüfung soll zum Ende des zweiten Ausbildungsjahres stattfinden. 
 
(2) Teil 1 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf die in der Anlage für das erste bis dritte 

Ausbildungshalbjahr aufgeführten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie auf  
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den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbil- 
dung wesentlich ist. 
 

(3) Teil 1 der Abschlussprüfung besteht aus den Prüfungsbereichen: 
 

1. Instandhaltung, Messen, Steuern und Regeln, 

2. Rohstoffe und Stoffaufbereitung. 

 
(4) Für den Prüfungsbereich Instandhaltung, Messen, Steuern und Regeln bestehen folgen- 

de Vorgaben:  
 

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er 
 

a) instandhaltende Arbeiten unter Verwendung von Schalt- und Funktionsplä- 

nen durchführen, 

b) Störungen an Steuer- und Regeleinrichtungen feststellen und Maßnahmen 

zu ihrer Behebung ergreifen 

 
kann; 

 
2. der Prüfling soll eine Arbeitsaufgabe durchführen sowie praxisbezogene Aufgaben 

schriftlich bearbeiten; 
 

3. die Prüfungszeit beträgt 165 Minuten; innerhalb dieser Zeit soll die Bearbeitung 
der schriftlichen Aufgaben in 45 Minuten durchgeführt werden. 

 
(5) Für den Prüfungsbereich Rohstoffe und Stoffaufbereitung bestehen folgende Vorgaben: 
 

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er 
 

a) die zur Aufbereitung von Zellstoff, Holzstoff, Altpapier und Rückstoff notwen- 

digen Schritte festlegen sowie entsprechende Aggregate und Anlagen bedie- 

nen, 

b) den Einsatz von Roh- und Faserstoffen planen, Faser- und Hilfsstoffe einset- 

zen, 

c) Frisch- und Abwasseraufbereitung überwachen, Störungen beseitigen, Un- 

tersuchungen durchführen und auswerten, 

d) Arbeitsschritte planen, Arbeitsmittel festlegen, technische Unterlagen nutzen, 

Kundenanforderungen sowie Anforderungen des Arbeits-, Gesundheits- und 

Umweltschutzes und der Wirtschaftlichkeit berücksichtigen 

kann; 
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2. der Prüfling soll praxisbezogene Aufgaben schriftlich bearbeiten; 
 

3. die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten. 
 
 
§ 8 Teil 2 der Abschlussprüfung 
 
(1) Teil 2 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf die in der Anlage aufgeführten Fertigkei- 

ten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie auf den im Berufsschulunterricht zu vermitteln- 
den Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist. 

 
(2) Teil 2 der Abschlussprüfung besteht aus den Prüfungsbereichen: 
 

1. Verfahren zur Herstellung von Papier, Karton, Pappe und Zellstoff, 

2. Veredelung, Ausrüstung und Verpackung sowie 

3. Wirtschafts- und Sozialkunde. 

 
(3) Für den Prüfungsbereich Verfahren zur Herstellung von Papier, Karton, Pappe und 

Zellstoff bestehen folgende Vorgaben: 
 

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er 
 

a) Maschinen und Anlagen zur Herstellung von Papier, Karton, Pappe oder 

Zellstoff einrichten, bedienen und überwachen sowie Maßnahmen zur Be- 

hebung von Störungen ergreifen, 

b) Arbeitsabläufe unter Beachtung wirtschaftlicher, technischer und organisa- 

torischer Vorgaben selbstständig und kundenorientiert im Team planen, 

durchführen und dokumentieren, 

c) Steuerungen von Mess- und Regeleinrichtungen sowie Qualitäts- und Pro- 

zessleitsysteme nutzen, 

d) Faser- und Hilfsstoffe sowie Endprodukte prüfen, 

e) mit vor- und nachgelagerten Funktions- und Servicebereichen kommunizie- 

ren, Informations- und Kommunikationsmittel nutzen, 

f) Maßnahmen zur rationellen Energieverwendung und zur Qualitätssicherung 

anwenden 

 
kann; 
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2. der Prüfling soll praxisbezogene Aufgaben schriftlich bearbeiten, ein Prüfungspro- 
dukt sowie eine Arbeitsaufgabe 1 und eine Arbeitsaufgabe 2 durchführen; Gegen- 
stand der Arbeitsaufgabe 2 ist eine der im Ausbildungsvertrag festgelegten Wahl- 
qualifikationen nach § 4 Absatz 2 Abschnitt B; die Durchführung der Arbeitsaufga- 
be 2 ist mit praxisbezogenen Unterlagen zu dokumentieren, hierüber ist ein auf- 
tragsbezogenes Fachgespräch zu führen; 

 
3. die Prüfungszeit beträgt insgesamt 450 Minuten; innerhalb dieser Zeit soll die Be- 

arbeitung der schriftlichen Aufgaben in 90 Minuten, die Herstellung des Prüfungs- 
produktes in 90 Minuten, die Arbeitsaufgabe 1 in 120 Minuten und die Arbeitsauf- 
gabe 2 in 150 Minuten durchgeführt werden; innerhalb der Arbeitsaufgabe 2 ist 
das auftragsbezogene Fachgespräch in höchstens 20 Minuten durchzuführen. 

 
(4) Für den Prüfungsbereich Veredelung, Ausrüstung und Verpackung bestehen folgende 

Vorgaben: 
 

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er 
 

a) Veredelungs-, Ausrüstungs- und Verpackungsmaschinen einsetzen sowie 

Verfahren zur Veredelung und Verarbeitung von Streichmassen nutzen, Pro- 

duktionsdaten auswerten und beurteilen, 

b) Werkstoffe und Fertigwaren transportieren und lagern 

 
kann; 

 
2. der Prüfling soll praxisbezogene Aufgaben schriftlich bearbeiten; 

 
3. die Prüfungszeit beträgt 45 Minuten. 

 
(5) Für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde bestehen folgende Vorgaben: 
 

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er allgemeine wirtschaftliche und gesellschaft- 
liche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darstellen und beurteilen kann; 

 
2. der Prüfling soll fallorientierte Aufgaben schriftlich lösen; 

 
3. die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten. 

 
 
§ 9 Gewichtungs- und Bestehensregelung 
 
(1) Die Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewichten: 
 

1. Prüfungsbereich Instandhaltung, Messen, Steuern und Regeln  20 Prozent, 

2. Prüfungsbereich Rohstoffe und Stoffaufbereitung    10 Prozent, 
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3. Prüfungsbereich Verfahren zur Herstellung von Papier, Karton,  

Pappe und Zellstoff        50 Prozent, 

4. Prüfungsbereich Veredelung, Ausrüstung und Verpackung   10 Prozent, 

5. Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde     10 Prozent. 

 
(2) Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Leistungen 
 

1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 der Abschlussprüfung mit mindestens 

„ausreichend“, 

2. im Ergebnis von Teil 2 der Abschlussprüfung mit mindestens „ausreichend“, 

3. im Prüfungsbereich Verfahren zur Herstellung von Papier, Karton, Pappe und Zell- 

stoff mit mindestens „ausreichend“, 

4. in mindestens einem der weiteren Prüfungsbereiche von Teil 2 der Abschlussprüf- 

ung mit mindestens „ausreichend“ und 

5. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 der Abschlussprüfung mit „ungenügend“ 

 
bewertet worden sind. 

 
(3) Auf Antrag des Prüflings ist die Prüfung in einem der in Teil 2 der Abschlussprüfung mit 

schlechter als „ausreichend“ bewerteten Prüfungsbereiche, in denen Prüfungsleistungen 
mit eigener Anforderung und Gewichtung schriftlich zu erbringen sind, durch eine münd- 
liche Prüfung von etwa 15 Minuten zu ergänzen, wenn dies für das Bestehen der Prü- 
fung den Ausschlag geben kann. Bei der Ermittlung des Ergebnisses für diesen Prü- 
fungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Ergebnis der mündlichen Ergän- 
zungsprüfung im Verhältnis von 2:1 zu gewichten. 

 
 
§ 10 Fortsetzung der Berufsausbildung 
 
Berufsausbildungsverhältnisse, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung bestehen, können 
unter Anrechnung der bisher zurückgelegten Ausbildungszeit nach den Vorschriften dieser 
Verordnung fortgesetzt werden, wenn die Vertragsparteien dies vereinbaren und noch keine 
Zwischenprüfung abgelegt wurde. 
 
 
§ 11 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt am 1. August 2010 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die 
Berufsausbildung zum Papiertechnologen/zur Papiertechnologin vom 26. Mai 2005 (BGBl. I 
S. 1454, 2261; 2006 I S. 1293) außer Kraft. 
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Berlin, den 20. April 2010 
Der Bundesminister für Wirtschaft und Technologie 
In Vertretung 
B. Heinzer 


